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6. Objektive Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts
7. Objektive Zurechnung

II. Rechtswidrigkeit
III. Schuld

1. Individuelle Vorhersehbarkeit des Erfolgseintritts
2. Individuelle Vermeidbarkeit
3. Zumutbarkeit sorgfaltsgemäßen Verhaltens
4. Sonstige Schuldmerkmale

E. OFFENE FRAGEN UND MÖGLICHE WEITERENT-
WICKLUNG DER FAHRLÄSSIGKEITSDELIKTE

Zu Ende dieses Überblicks über die Fahrlässigkeit im Strafrecht sol-
len zum Abschluss einige offene Fragen und die mögliche Weiter-
entwicklung dieses Strafrechtsbereichs dargestellt werden.

Wie bereits zu Beginn angedeutet, wird die Fahrlässigkeit in Zu-
kunft an praktischer Bedeutung gewinnen. In vielen Lebensbereichen
besteht eine faktische Gefährlichkeit einzelner Handlungen, und im-
mer mehr bestehen detaillierte Regelungen zu Sorgfaltspflichten, ge-
gen die ein Verstoß denkbar ist, der dann eine Fahrlässigkeitshaftung
nach sich zieht. Sei es die Krankenpflege oder die Produzentenhaf-
tung, der Straßenverkehr – in vielen Bereichen des täglichen Lebens
wird die Fahrlässigkeitshaftung immer bedeutsamer.

Hinzu kommt die Tendenz des Gesetzgebers, die Strafbarkeit in
vielen Bereichen erheblich auszuweiten. Dies gilt in vielen Fällen,
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THEMATIK Jagdwilderei – tatbestandliche Handlungseinheit – Straßenverkehrsgefährdung, insbes. Teilnahme
am Straßenverkehr – »Anstiftung« zum Regelbeispiel
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HILFSMITTEL Textausgaben des StGB und des BGB

■ SACHVERHALT
Entgegen aller dpa-Meldungen war Bär Bruno die Flucht gelungen – und zwar in den Hochschwarzwald.
Da der Braunbär allerdings nicht dazu in der Lage ist, seine Tarnung der Umgebung vollkommen anzupas-
sen, wird er zufällig von A und B gesehen, die mit ihrem Geländewagen Typ Hummer unterwegs sind. Sie
parken auf einem Acker des Bauern N und genehmigen sich auf den Schreck erst einmal einen Joint. Der
am Steuer sitzende B kommt euphorisiert auf die Idee, eine Bärentrophäe würde in der Damenwelt das
dringend benötigte Aufsehen erregen; keinesfalls dürfe V, der Vater des A, der im Umkreis die Jagdpacht
habe, im Rahmen seines Jagdrechts diese Trophäe für sich beanspruchen. A, der zuerst Probleme hat, B’s
lallende und verwaschene Aussprache zu verstehen, ist begeistert; er feuert den B frenetisch an, der jedoch
schon zuvor felsenfest entschlossen war, den Bären mit dem Wagen zu jagen. Auf der »Pirsch« nach dem
Bären rasen sie mit waghalsiger Geschwindigkeit über die noch unbestellten Äcker des N, wobei ihr Hum-
mer – Leergewicht 3,1 t – tiefe Furchen hinterlässt, die N aber durch das sowieso demnächst erforderliche
Pflügen einfach entfernen können wird. Dabei sieht A zufällig rechts vor sich den wilden Waschbären
Sybille und ruft dem B zu: »Bär ist Bär, hol’ ihn Dir.« B – der sich seiner Euphorisierung bewusst, aber
sonst nicht hochgradig berauscht ist – reißt daraufhin begeistert das Steuer johlend so stark herum, dass
der Wagen kurzzeitig auf nur zwei Reifen unterwegs ist und umzukippen droht. Wieder sicher auf dem
Boden zurück verfolgt B den Waschbären zuerst über mehrere hundert Meter, überfährt ihn sodann mit
dem Vorderreifen und wirft den Kadaver des qualvoll verendeten Waschbären schließlich auf die Ladeprit-
sche. All dies geschieht weitab der Landstraße. Anschließend nimmt man wieder Bär Bruno ins Visier, der
entlang einer Landstraße im direkt angrenzenden Straßengraben zu entkommen versucht. Zurück auf die-
ser Landstraße beschleunigt B und fährt dann den Straßengraben hinunter auf Bär Bruno zu. Wie durch
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insbesondere des Nebenstrafrechts, auch für lediglich fahrlässige
Handlungen. Bereits bloße Gefährdungen sollen vermieden oder
reduziert werden. Inwieweit dies rechtspolitisch sinnvoll ist, soll
hier dahin stehen. Bedeutsam ist aus Sicht des Studenten nur,
dass sich die steigende Bedeutung von Fahrlässigkeitsdelikten aller
Voraussicht nach auch in der Klausurrelevanz widerspiegeln wird.

Eine weitere Entwicklung, derer man sich bei der Klausurbear-
beitung bewusst sein sollte, ist die wachsende Komplexität der Ge-
sellschaft und vieler alltäglicher Vorgänge. Arbeitsteilung, organisa-
torische Strukturen im Wirtschaftsleben, Einwirkung von vielen
unterschiedlichen Umwelteinflüssen auf den einzelnen erschweren
die Bestimmung von Ursache und Wirkung zusehends. Die Frage,
wer für welche Schäden verantwortlich ist, kann immer seltener
eindeutig beantwortet werden, in manchen Bereichen des Straf-
rechts – etwa der Biotechnologie – ist nicht einmal eindeutig klar,
wann etwas tatsächlich eine Schädigung darstellt. Diese Komplexi-
tät führt dazu, dass sich traditionelle Kategorien und Kriterien,
wie etwa die »conditio sine qua non«-Formel, immer weniger zur
Klärung der Verantwortlichkeiten eignen. Doch so lange der Ge-
setzgeber dennoch das Strafrecht verwendet, um diese Lebensberei-
che zu regulieren, ist es erforderlich, die komplexe Realität in diese
simplifizierenden Strukturen zu verbringen. Ein Bewusstsein dieser
Problematik kann die Diskussion und Interpretation von Straf-
rechtsnormen, insbesondere im Bereich der Fahrlässigkeit, erheb-
lich erleichtern.
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Zufall entkommt dieser unverletzt. Auf dem Schwarzwälder Schwarzmarkt für Braunbären hätte man ihn
für mind. 3.000 A verkaufen können; der Waschbär ist jedoch, insbesondere weil er überfahren wurde, nur
wenige Euro wert. Nach all’ den Eskapaden der Problemmenschen stellt sich Bär Bruno den Behörden
und wird in einen Naturschutzpark verbracht.

■ AUFGABENSTELLUNG UND BEARBEITUNGSHINWEIS
Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht?

■ Etwaig erforderliche Strafanträge sind gestellt.
■ Der Braunbär ist nach Anh. IV der Flora-Fauna-Richtlinie eine streng geschützte Tierart, die nicht

dem Jagdrecht unterliegt.
■ Nach § 2 II BJagdG i.V.m. § 7 BW LJagdG-DVO unterliegen Waschbären dem Jagdrecht.
■ § 19 I Nr. 11 BJagdG nennt das »sachliche Verbot« der Jagdausübung, »Wild […] aus Kraftfahrzeu-

gen […] zu erlegen.«

■ STRAFPROZESSUALE ZUSATZFRAGE
Im Ermittlungsverfahren gegen die Mitbeschuldigten A und B wurde V als Zeuge vernommen. Die
schwer belastende und ordnungsgemäß durchgeführte Zeugenvernehmung durch den Ermittlungsrich-
ter wurde dabei auf Video (Bild und Ton) aufgezeichnet. Im Prozess gegen A und B macht V von seinem
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 52 StPO Gebrauch. Der Staatsanwalt gibt zu bedenken, dass V nicht
hinsichtlich B zeugnisverweigerungsberechtigt sei; die möglichen familiären Probleme zwischen A und
V, die eine Aussage des V gegen B bewirken könnten, müsse man hinnehmen. Zumindest solle man das
Video abspielen; dieses gebe die Emotionen und Reaktionen des V exakt wieder und sei daher ein besse-
res Beweismittel als etwa die Vernehmung der Verhörsperson, die ohne Weiteres möglich sei.

Ist es strafprozessual möglich, die Aussage des V, gleich auf welchem Wege, in den Prozess einzufüh-
ren?

■ LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES B

Die Furchen im Acker

I. § 303 I und II StGB an den Äckern des N

1. Objektiver Tatbestand
Taugliches Tatobjekt Bei dem Acker müsste es sich, um als taugliches Tatobjekt qualifiziert zu werden, um eine »fremde Sache«

handeln, wobei der Schutzbereich des § 303 StGB im Gegensatz zu § 242 StGB auch unbewegliche
Sachen umfasst. »Sachen« sind körperliche Gegenstände; diese sind »fremd«, wenn sie zumindest auch
im Eigentum eines anderen stehen. Der im Eigentum des N stehende unbewegliche Gegenstand Acker
ist mithin taugliches Tatobjekt (so auch das KG in KGJ 46 C 369).

Tathandlung,
Erheblichkeitsschwelle nicht

erreicht

Der B hat im Acker tiefe Furchen hinterlassen. Dabei könnte es sich um eine Sachbeschädigung nach
Abs. 1 Alt. 1 bzw. um eine mehr als nur belanglose Zustandsveränderung nach Abs. 2 handeln. Nach
h.M. (vgl. Satzger Jura 2006, 428 [431 m.w.N.]) setzt eine Sachbeschädigungshandlung nach Abs. 1 die
nicht unerhebliche Verletzung der Sachsubstanz oder die mehr als nur geringfügige Beeinträchtigung
der bestimmungsgemäßen Brauchbarkeit voraus. Eine Zustandsveränderung nach Abs. 2 ist die nicht
nur unerhebliche Veränderung des Erscheinungsbildes der Sache gegen oder ohne den Willen des Eigen-
tümers. Im vorliegenden Fall wird durch die tiefen Furchen sowohl die stoffliche Unversehrtheit des
Ackers angegriffen wie auch dessen Erscheinungsbild verändert.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass allen Tatmodalitäten eine (dem Abs. 1 immanente, in Abs. 2 expli-
zit geregelte) Erheblichkeitsschwelle innewohnt. Diese Schwelle ist nicht überschritten, mit der Folge, dass
das Verhalten straflos bliebe, wenn die Substanzbeeinträchtigung nach Abs. 1 bzw. die Zustandsverände-
rung nach Abs. 2 sich als geringfügig darstellt oder sich ohne nennenswerten Aufwand von Mühe, Zeit
und Kosten alsbald beheben lässt. Hier wird der N den Acker demnächst sowieso pflügen und damit die
Furchen beseitigen. Es liegt somit ein unerheblicher Eingriff in die Sachsubstanz bzw. eine unerhebliche
und nur vorübergehende Veränderung des Erscheinungsbildes des Ackers vor.

2. Ergebnis
B hat sich daher weder nach § 303 I noch nach II StGB strafbar gemacht.
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